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11. Teil
Uberwachungsaufgaben

Uberwachungsaufgaben

§ 88. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausfiihrungsgesetze haben folgende Uberwachungsaufgaben
fir  die Landesregierungen im  Rahmen ihrer den  Elektrizititsmarkt  betreffenden
Uberwachungsfunktionen vorzusehen. Insbesondere umfassen diese,

1. die Versorgungssicherheit in Bezug auf Zuverlassigkeit und Qualitit des Netzes, sowie die
kommerzielle Qualitat der Netzdienstleistungen,

2.den Grad der Transparenz am Elektrizitdtsmarkt unter besonderer Berlcksichtigung der
GrofRhandelspreise,

3.den Grad und die Wirksamkeit der Marktéffnung und den Umfang des Wetthewerbs auf
GrofRhandelsebene und Endverbraucherebene einschlieflich etwaiger Wettbewerbsverzerrungen
oder —beschrénkungen,

4. etwaige restriktive Vertragspraktiken einschlieRlich Exklusivititsbestimmungen, die grofe
gewerbliche Kunden daran hindern kdnnen, gleichzeitig mit mehreren Anbietern Vertrdge zu
schlieBen, oder ihre Méglichkeiten dazu beschranken,
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5. die Dauer und Qualitat der von Ubertragungs- und Verteilernetzbetreibern vorgenommenen
Neuanschluss-, Wartungs- und sonstiger Reparaturdienste,

6. die Investitionen in die Erzeugungskapazititen mit Blick auf die Versorgungssicherheit,
laufend zu beobachten.

(2) Die Regulierungsbehorde ist ermdchtigt, zur Wahrnehmung der in Abs. 1 genannten Aufgaben
durch die Landesregierungen und zur Erfullung der Aufgaben der Regulierungsbehorde,
Erhebungsmasse, -einheiten, und -merkmale, Merkmalsauspragung, Datenformat, Haufigkeit,
Zeitabstande und Verfahren der laufenden Datenerhebung sowie Bestimmung des auskunftspflichtigen
Personenkreises durch Verordnung naher zu regeln. Die Verordnung hat hierbei jedenfalls die Erhebung
folgender Daten zu bestimmen:

1.von Netzbetreibern: Zahl der Neuanschliisse inklusive jeweils hierfur benétigter Zeit;
durchgeflhrte Wartungs- und Reparaturdienste inklusive jeweils hierflr eingehobener Gebuhren
und bendtigter Zeit; Anzahl der geplanten und ungeplanten Versorgungsunterbrechungen
inklusive  Anzahl der davon betroffenen Endverbraucher, Leistung, Dauer der
Versorgungsunterbrechungen, Ursache und betroffene Spannungsebenen; Merkmale der
Spannung in o&ffentlichen Elektrizitatsversorgungsnetzen; Anzahl der Netzzutritts- und
Netzzugangsantrége sowie deren durchschnittliche Bearbeitungsdauer;

2. von Verteilernetzbetreibern: Anzahl der Versorgerwechsel sowie gewechselte Mengen (kWh),
jeweils getrennt nach Netzebenen und Lieferanten; Abschaltraten, unter gesonderter Ausweisung
von Abschaltungen bei Aussetzung bzw. Vertragsauflosung wegen Verletzung vertraglicher
Pflichten; Zahl der Neuan- und Abmeldungen; Anzahl der eingesetzten Vorauszahlungszéhler;
durchgefiihrte Anzahl der eingeleiteten Wechsel, die dem Netzbetreiber bekannt gemacht
wurden, inklusive Anzahl der nicht erfolgreich abgeschlossenen Wechsel; Anzahl der
Wiederaufnahmen der Belieferung nach Unterbrechung aufgrund von Zahlungsverzug; Zahl der
Endabrechnungen und Anteil der Rechnungen, die spéter als sechs Wochen nach Beendigung des
Vertrages ausgesandt wurden; Anzahl der Kundenbeschwerden und -anfragen samt Gegenstand
(zB Rechnung und Rechnungshohe oder Zahler, Ablesung und Verbrauchsermittlung) sowie die
durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Beschwerden;

3.von Versorgern: Verrechnete Energiepreise in Eurocent/kWh je definierter Kundengruppe;
Anzahl der Versorgerwechsel sowie gewechselte Mengen (kWh), jeweils getrennt nach
Kundengruppen; Anzahl der eingegangenen Beschwerden samt Beschwerdegriinden; Anzahl der
versorgten Endverbraucher samt Abgabemenge je definierter Kundengruppe.

(Anm.: Aufgrund der Novellierungsanweisung Art. 2 Z 24, BGBI. | Nr. 108/2017 wirden die Z 1 bis 3 des
bisherigen 2. Satzes entfallen. Aber Vergleiche dazu Textgegeniberstellung Seite 38 in den
Parlamentarischen Materialien.)

(3) Im Rahmen ihrer den Elektrizititsmarkt betreffenden Uberwachungsfunktion hat die
Regulierungsbehdrde die Aufgabe,

1. die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
Ubertragungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber, Versorgungsunternehmen und Kunden sowie
anderer Marktteilnehmer gemaR der Verordnung 2009/714/EG,

. die Durchfiihrung von LenkungsmaRnahmen im Sinne des § 10 des Energielenkungsgesetzes,
. die Investitionsplane der Ubertragungsnetzbetreiber,
. das Engpassmanagement im Sinne des § 23 Abs. 2 Z 5 und die Verwendung der Engpasserlose

. die technische Zusammenarbeit zwischen Ubertragungsnetzbetreibern mit Sitz im Inland und
Ubertragungsnetzbetreibern mit Sitz in der Européischen Union bzw. in Drittstaaten, laufend zu
beobachten und

6. von Regelzonenfiihrern aggregierte Informationen aus sé&mtlichen Beschaffungen von
Regelenergieprodukten (dh. Primdr-, Sekundér- und Tertidrregelung, ungewollten Austausch),
wie periodische Kosten, beschaffte Mengen, Anzahl der Bieter, sowie Informationen Uber die
Ausgleichsenergiesituation in der Regelzone wie Preise der Bilanzgruppen fiir in Anspruch
genommene Ausgleichsenergie, Leistungsabweichung der gesamten Regelzone und Einsatz der
Regelenergieprodukte, Abweichungen der Bilanzgruppen zu erheben.

(4) Stromhandler sind verpflichtet, durch die Regulierungsbehdrde mit Verordnung nédher zu
regelnde  Transaktionsdaten Uber  Transaktionen  mit  anderen  Stromhé&ndlern  und
Ubertragungsnetzbetreibern fiir eine Dauer von fiinf Jahren aufzubewahren und der Regulierungsbehérde,
der Bundeswettbewerbsbehdrde sowie der Européischen Kommission zur Erfillung ihrer Aufgaben bei
Bedarf jederzeit in einer von der Regulierungsbehdrde vorgegebenen Form zur Verfugung zu stellen. Die

OB WD
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Verordnung hat hierbei jedenfalls die Aufbewahrung und Ubermittlung folgender Daten zu bestimmen:
Merkmale und Produktspezifikationen flr jede finanzielle und physische Transaktion, insbesondere
Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion, Vertragsdauer, Strombdrse oder anderer Handelsplatz an dem
die Transaktion getatigt wurde, erstmaliger Lieferzeitpunkt, Identitdt von Kaufer und Verkaufer,
Transaktionsmenge und —preis bzw. Preisanpassungsklauseln.

(5) Weigert sich ein Meldepflichtiger, Daten gemaf Abs.2, 3 und 4 zu melden, kann die
Regulierungsbehorde die Meldung der Daten mit Bescheid anordnen.

(6) Die Regulierungsbehtérde kann zur Evaluierung der Angaben der Netzbetreiber zur
Dienstleistungs- und Versorgungsqualitit unabhé&ngige Erhebungen der Kundenzufriedenheit durchfiihren
oder veranlassen. Die Netzbetreiber sind zur Kooperation und zur Unterstlitzung dieser Erhebungen
verpflichtet.

(7) Die Regulierungsbehdrde ist erméachtigt, Datenaustauschabkommen mit Regulierungsbehérden
anderer Mitgliedstaaten abzuschliefen und hierdurch gewonnene Daten zu Zwecken der in Abs. 1
genannten Aufgaben zu verwenden. Die Regulierungsbehérde ist betreffend die libermittelten Daten an
den gleichen Grad der Vertraulichkeit gebunden wie die Auskunft erteilende Behorde.

(8) Die in der Verordnung der Regulierungsbehdrde gemaR Abs. 2 genannten Meldepflichtigen
haben die Daten gemalR dieser Verordnung bis spatestens 31. Marz des jeweiligen Folgejahres an die
Regulierungsbehorde zu Ubermitteln. Die Regulierungsbehérde hat aus diesen Daten jéhrlich einen
zusammenfassenden Bericht je Land an die jeweilige Landesregierung zu ubermitteln. Bei Bedarf
erhalten die Landesregierungen Zugang zu den jeweiligen landesspezifischen Daten gemé&R Abs. 2.
Weiters sind unter sinngemaRer Anwendung des ersten Satzes folgende Daten an die
Regulierungsbehdérde zu Gbermitteln:

1. von Regelzonenfuhrern: Daten zu Ausschreibungen grenzlberschreitender Kapazititen, so
insbesondere angebotene und vergebene sowie von Marktteilnehmern als Fahrplan angemeldete
Kapazitaten fur Jahres-, Monats- und Tagesvergaben, tatséchliche physische Leitungsflisse,
Sicherheitsmargen bei Kapazititsberechnungen, Informationen (iber Reduktionen bereits
vergebener Kapazitéten;

2. von den jeweils die Ausschreibung im Zusammenhang mit dem Bezug von Ausgleichsenergie
(dh. Primér-, Sekundér- und Tertidrregelung, ungewollten Austausch) vornehmenden Personen:
Je Gebot angegebener Leistungspreis (Euro/MW), Arbeitspreis (Euro/MWh), angebotene
Leistung (MW), Erteilung des Zuschlags und Regelzonenanbindung.

(Anm.: Aufgrund der Novellierungsanweisung Art. 2 Z 25, BGBI. | Nr. 108/2017 wirden die Z 1 und 2
des bisherigen 2. Satzes entfallen. Aber vergleiche dazu Textgegenuberstellung Seite 38 in den
Parlamentarischen Materialien.)

Anmerkung
Fassung zuletzt gedndert durch BGBI. | Nr. 108/2017

Schlagworte

Erhebungseinheit, Ubertragungsbetreiber, Neuanschlussdienst, Wartungsdienst, Netzzutrittsantrag,
Neuanmeldung,  Primérregelung,  Sekundérregelung,  Dienstleistungsqualitdt,  Jahresvergabe,
Monatsvergabe

Zuletzt aktualisiert am
05.01.2026

Gesetzesnummer
20007045

Dokumentnummer
NOR40194934

www.ris.bka.gv.at Seite 3von 3


https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01519/imfname_618849.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01519/index.shtml

	11. Teil
	Überwachungsaufgaben


